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Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! 
  
Ich möchte für die Bundesregierung zunächst einmal drei Dinge klarstellen, die vielleicht eine 
Selbstverständlichkeit sind. Mir liegt aber daran, sie noch einmal zu betonen. 
  
Die Bundesregierung steht erstens selbstverständlich für den verlässlichen Sozialstaat, und 
zwar für einen lebendigen Sozialstaat. Es ist ein Gütesiegel der sozialen Marktwirtschaft, dass 
wir Menschen nicht aufgeben, sondern gerade denjenigen, die in eine Notlage gekommen sind, 
wieder Aufstiegsperspektiven geben. Wir wollen ihnen die Hilfe geben, die notwendig ist, damit 
sie ihr Leben eigenständig in die Hand nehmen können. Wir wollen sie nicht alle über einen 
Kamm scheren. Das sehen wir ohne jeden Zweifel als unsere Aufgabe. Arbeitslosigkeit hat 
auch ihre Ursachen: oft kein Arbeitsangebot, oft kein Berufsabschluss, keine Kinderbetreuung, 
manchmal auch keine Lust. Das heißt, dass wir in der konkreten Arbeitsvermittlung 
konsequenter und zügiger werden müssen. Das ist die Debatte, die wir in diesem Hohen Hause 
führen sollten. 
  
Zweitens. Genauso wie es Steuerhinterziehung gibt, gibt es Missbrauch bei Hartz IV. Aber 
deshalb sind noch lange nicht alle Steuerzahler unter Generalverdacht, und deshalb sind 
selbstverständlich noch lange nicht alle Langzeitarbeitslosen unter Generalverdacht. Es gibt 
diesen harten Kern; aber ich werde nicht zulassen, dass er unsere Debatte bestimmt. Das wird 
der großen Zahl der Langzeitarbeitslosen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus wollen, nicht 
gerecht. 
  
Drittens möchte ich etwas klarstellen. Natürlich müssen wir bei dieser Debatte immer diejenigen 
im Blick behalten, die arbeiten. Das Arbeitslosengeld II ist eine Gemeinschaftsleistung. Das ist 
eine Selbstverständlichkeit; aber es muss offensichtlich noch einmal erwähnt werden. Wir 
müssen deshalb das richtige Maß für diejenigen finden, die mit Arbeitslosengeld II 
menschenwürdig leben müssen, und für diejenigen, die es erarbeiten und verdienen müssen. 
Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir sollten sie nicht gegeneinander ausspielen, sondern 
immer im Konsens miteinander darüber diskutieren. 
  
Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts - es ist 
Anlass dieser Debatte - eingehen. Es ist meines Erachtens ein weises Urteil. Es hat Grundsätze 
markiert. Es hat auch den politischen Gestaltungsspielraum vollständig klargestellt. Die 
Pauschalierung ist bestätigt worden. Das heißt, die Gängelei der Einzelleistungen ist nicht 
wieder heraufbeschworen worden. Es ist richtig, die Regelsätze an den Ausgaben der unteren 
20 Prozent der Einkommen zu bemessen. Denn das ist die Lebenswirklichkeit der Menschen 
mit den kleinen Einkommen. 
  
Entscheidend ist der Gestaltungsspielraum, den uns das Bundesverfassungsgericht noch 
einmal deutlich ins Stammbuch geschrieben hat. Es hat dargelegt, dass die Regelsätze 



menschenwürdige Lebensverhältnisse garantieren müssen, aber dass die Leistungen nicht nur 
Geldleistungen in Euro und Cent sein müssen. Es geht um die Möglichkeit der Teilhabe, der 
sozialen Perspektive und vor allem der sozialen Beziehungen. Da können und da wollen wir 
neue Wege gehen. 
  
Das beziehe ich insbesondere auf das Thema der bedürftigen Kinder, der Kinder, die von 
Sozialgeld leben. Da haben wir jetzt eine große Chance, tatsächlich neue Wege zu gehen. 
"Kinder sind keine kleinen Erwachsenen." Das ist ein Zitat des Gerichtes. Das sollten wir 
hochhalten. Grundvoraussetzung in der Kindheit sind - das sind Selbstverständlichkeiten, aber 
man muss sie noch einmal thematisieren - Zuwendung, frühe Förderung und Perspektiven. 
Ohne diese Grundlagen haben Kinder, anders als Erwachsene, keine Chance, ihre Talente, 
ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, wie es ihr Recht ist. Hier müssen wir 
die Konsequenzen aus dem Urteil ziehen. Hier müssen wir die Akzente setzen. Hier müssen wir 
nach vorne denken. 
  
Ja, ich weiß, dass die Länder für die Schulen zuständig sind - das Gericht hat sehr stark auf die 
schulpflichtigen Kinder Bezug genommen -, aber es geht darum, dass bedürftige Kinder, 
Kinder, die von Sozialgeld leben, überhaupt mithalten können beim Zugang zu Bildung in der 
Schule. Dafür ist der Bund zuständig. Das ist ein großes Wort gelassen ausgesprochen, aber 
wir alle hier im Parlament sind dafür zuständig. Das ist unsere gemeinsame Chance. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dem Parlament hier - das ist neu - eine maßgebliche Rolle bei 
der Festlegung und der laufenden Anpassung der Regelsätze zugeschrieben. Es geht eben 
nicht nur um die Geldleistung. Aber wenn der Bund gerade in dieser angespannten 
Haushaltssituation Mittel in die Hand nimmt, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die 
eingesetzten Mittel tatsächlich bei der Förderung der bedürftigen Kinder wirksam werden. Hier 
geht es um die Sachleistung und die Dienstleistung - von Mensch zu Mensch. Das ist der 
Auftrag der Zukunft. 
  
Wenn ein Kind in der 8. Klasse in Mathematik nicht mehr mitkommt, kann seine Versetzung 
nicht davon abhängen, ob seine Eltern das Geld haben, Nachhilfe einzukaufen. Diesem Kind 
muss unabhängig von der Einkommenssituation seiner Eltern geholfen werden. Das ist unsere 
Gestaltungschance. Wenn es von Sozialgeld lebt, hat der Bund die Verpflichtung, für diese 
Chance zu sorgen und konkret vor Ort die Dienstleistung von Mensch zu Mensch 
sicherzustellen. 
  
Mehr noch: Wenn wir Kinderleben ernst nehmen, gehört auch das Mitmachen in Sport, Musik 
und sozialen Beziehungen dazu. Wenn Kinder diese Chance nicht haben, verkümmern sie. 
  
Es gibt Fälle, in denen sich die Freizeit eines Kindes in der Bahnhofsvorhalle abspielt statt im 
Schwimmverein oder im Fußballverein. Das darf nicht von einer Gebühr abhängen, die die 
Eltern nicht aufbringen. Auch das Schulessen darf in dieser Diskussion kein Tabu sein. 
  
Ich weiß, dass das im Moment vielleicht noch unerhört klingt. Es ist in diesem Land aber längst 
überfällig. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam diese Chance ergreifen. 
  
Wir spielen nicht die Sach- und Dienstleistung gegen die Geldleistung aus. Wir möchten aber, 
dass dann, wenn wir mehr Geld einsetzen - es wird mehr Geld kosten; das sage ich an dieser 
Stelle auch ganz deutlich -, dieses Geld auch zielgerichtet in der Förderung der Kinder 
ankommt. Wir würden doch niemals den Eltern in Deutschland Geld in die Hand geben und 
ihnen sagen, sie sollten sich einmal Lehrer suchen, die dann ihre Kinder unterrichten. Aus 
gutem Grund ist Schule organisiert. Damit stellen wir sicher, dass die Bildung bei den Kindern 
richtig ankommt. 
  
Deshalb ist es auch wichtig, noch einmal die große Linie der Chance darzustellen, die dieses 
Land jetzt hat. 
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Ich sage deutlich: Wenn wir diese neuen Wege gehen und der Bund sich seiner Verantwortung 
für die bedürftigen Kinder stellt, wie ich es eben skizziert habe, müssen wir allen anderen 
verantwortlichen Akteuren in diesem Land aber auch die Frage stellen, was mit den übrigen 
Kindern ist. Das ist nämlich die Mitte. Die Kinder der Geringverdiener dürfen wir bei diesen 
Berechnungen nicht aus dem Blick lassen. 
  
Hier ist nicht nur der Bund gefordert. An dieser Stelle sind alle anderen Akteure mit gefordert. 
Nur wenn wir in diesem Punkt zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen, kann der 
große Wurf gelingen. 
  
Ich weiß, dass das Geld kostet. Wir müssen uns aber auch fragen, wo wir Prioritäten setzen. 
Diese Rechnung ist nämlich die beste Rechnung, die dieses Land aufmachen kann. Es stimmt, 
dass alles, was verteilt wird, erst erarbeitet werden muss. Weil das richtig ist, muss die nächste 
Generation aber ebenfalls eine Chance dazu bekommen. Das sind doch diejenigen, die uns alle 
in diesem Land in 30 Jahren tragen müssen. Deshalb sollten wir die Situation nutzen, den 
Kindern heute eine reelle Chance zu geben. 
  
Ich möchte eines deutlich machen - diese Rechnung ist sehr einfach; man muss sie aber auch 
umsetzen, und das ist die Chance dieser Legislatur -: Ein Kind, das das Schuljahr schafft und 
sich nicht schämen muss, weil es schon wieder das Frühstücksbrot schnorren musste, das, 
wenn es ein junger Erwachsener ist, den Abschluss, die Lehre oder den Beruf schafft, ist später 
ein Erwachsener weniger, der Jahre oder Jahrzehnte von Sozialleistungen lebt. Das ist ein 
Erwachsener mehr, der Verantwortung für das Ganze übernehmen kann. Für die Kinder ist das 
eine Frage der Lebenschancen. Aber für unser Land entscheidet sich hier der gesellschaftliche 
Zusammenhalt. Deshalb bitte ich auch dieses Hohe Haus, in dieser Legislatur die Kraft 
aufzubringen, die Prioritäten richtig zu setzen, damit wir diesen großen Schritt nach vorne 
tatsächlich tun und uns nicht durch Streitigkeiten verstolpern. 
  
Das, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Dr. Enkelmann, ist die Härtefallregelung. 
"Härtefall" heißt: wiederkehrend außergewöhnlicher Bedarf. In diesem Fall, bei der Nachhilfe, 
gilt diese Regelung dann, wenn ein Elternteil verstorben ist oder wenn es schwere Krankheiten 
in der Familie gibt. 
  
Die Härtefallregelung, die kurzfristig ausgerichtet ist, werden wir an das 
Sozialversicherungsstabilisierungsgesetz anhängen. Das wird schnell und sauber erfolgen, weil 
dies im Rahmen der Sozialhilfe bereits geregelt ist und es dazu eine umfangreiche 
Rechtsprechung gibt. Die Härtefallregelung ist, wie gesagt, kurzfristig ausgerichtet. 
  
Worüber ich gesprochen habe, ist ein größerer Schritt. In diesem Jahr müssen wir nämlich eine 
noch größere Frage beantworten: Wie kann allen Kindern ermöglicht werden, in der Schule 
mitzukommen? Die Antwort auf diese Frage fließt in die Regelsatzberechnung ein. Hier kann 
man unterschiedlich vorgehen: Wenn Bildung als spezifischer Bestandteil in den 
Kinderregelsatz aufgenommen wird, was bisher nicht der Fall ist, kann man entweder eine 
höhere Geldleistung vorsehen - ich halte das für nicht richtig; ich habe eben geschildert, warum 
-, oder man sagt: Lasst uns dieses Mehr in kluge Netze der Hilfe, in Dienstleistungen von 
Mensch zu Mensch für die Kinder vor Ort, ganz konkret für die, die Nachhilfe brauchen, 
investieren. Ich weiß, das ist neu. Ich weiß, da ist ein großes Rad zu drehen. Aber ich glaube, 
wir werden die Kraft haben, das umzusetzen. 


